
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1985/2/22 B339/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1985

Index

70 Schulen

70/08 Privatschulen

Norm

B-VG Art83 Abs2

AVG §8

PrivatschulG §5 Abs6

Rechtssatz

PrivatschulG §5 Abs6; keine Parteistellung des Lehrers im schulaufsichtsbehördlichen Verfahren

Entscheidungstexte

B 339/79

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 22.02.1985 B 339/79

Schlagworte

Verwaltungsverfahren, Parteistellung Schulrecht, Schulen, Privatschulen
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